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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes 
Artikel 15. (1) und (2) … Artikel 15. (1) und (2) … 
(3) Die landesgesetzlichen Bestimmungen in den Angelegenheiten des 

Theater- und Kinowesens sowie der öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen 
und Belustigungen haben für den örtlichen Wirkungsbereich von 
Bundespolizeidirektionen diesen Behörden wenigstens die Überwachung der 
Veranstaltungen, soweit sie sich nicht auf betriebstechnische, bau- und 
feuerpolizeiliche Rücksichten erstreckt, und die Mitwirkung in erster Instanz bei 
Verleihung von Berechtigungen, die in solchen Gesetzen vorgesehen werden, zu 
übertragen. 

(3) Die landesgesetzlichen Bestimmungen in den Angelegenheiten des 
Theater- und Kinowesens sowie der öffentlichen Schaustellungen, Darbietungen 
und Belustigungen haben für das Gebiet einer Gemeinde, in dem die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der 
Landespolizeidirektion wenigstens die Überwachung der Veranstaltungen, soweit 
sie sich nicht auf betriebstechnische, bau- und feuerpolizeiliche Rücksichten 
erstreckt, und die Mitwirkung in erster Instanz bei Verleihung von 
Berechtigungen, die in solchen Gesetzen vorgesehen werden, zu übertragen. 

(4) Inwieweit Bundespolizeidirektionen in ihrem örtlichen Wirkungsbereich 
auf dem Gebiet der Straßenpolizei mit Ausnahme der örtlichen Straßenpolizei 
(Art. 118 Abs. 3 Z 4) und auf dem Gebiet der Strom- und Schifffahrtspolizei auf 
Binnengewässern mit Ausnahme der Donau, des Bodensees, des Neusiedlersees 
und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer die Vollziehung übertragen wird, 
wird durch übereinstimmende Gesetze des Bundes und des betreffenden Landes 
geregelt. 

(4) Inwieweit in den Angelegenheiten der Straßenpolizei mit Ausnahme der 
örtlichen Straßenpolizei (Art. 118 Abs. 3 Z 4) und der Strom- und 
Schifffahrtspolizei auf Binnengewässern mit Ausnahme der Donau, des 
Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer 
für das Gebiet einer Gemeinde, in dem die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, der Landespolizeidirektion die Vollziehung 
übertragen wird, wird durch übereinstimmende Gesetze des Bundes und des 
betreffenden Landes geregelt. 

(5) bis (10) … (5) bis (10) … 
3. Sicherheitsbehörden des Bundes 3. Sicherheitsbehörden des Bundes 

Artikel 78a. (1) Oberste Sicherheitsbehörde ist der Bundesminister für 
Inneres. Ihm sind die Sicherheitsdirektionen, ihnen nachgeordnet die 
Bezirksverwaltungsbehörden und die Bundespolizeidirektionen als 
Sicherheitsbehörden nachgeordnet. 

Artikel 78a. (1) Oberste Sicherheitsbehörde ist der Bundesminister für 
Inneres. Ihm sind die Landespolizeidirektionen, ihnen wiederum die 
Bezirksverwaltungsbehörden als Sicherheitsbehörden nachgeordnet. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
Artikel 78b. (1) Für jedes Land besteht eine Sicherheitsdirektion. An ihrer 

Spitze steht der Sicherheitsdirektor. 
Artikel 78b. (1) Für jedes Land besteht eine Landespolizeidirektion. An 

ihrer Spitze steht der Landespolizeidirektor. 
[Artikel 78c.] (1) An der Spitze einer Bundespolizeidirektion steht der 

Polizeidirektor, an der Spitze der Bundespolizeidirektion Wien der 
Der Landespolizeidirektor der Landespolizeidirektion Wien trägt die 
Funktionsbezeichnung „Landespolizeipräsident“. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Polizeipräsident. 

(2) Der Bundesminister für Inneres bestellt den Sicherheitsdirektor im 
Einvernehmen mit dem Landeshauptmann. 

(2) Der Bundesminister für Inneres bestellt den Landespolizeidirektor im 
Einvernehmen mit dem Landeshauptmann. 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat jede staatspolitisch wichtige oder für 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im 
gesamten Land maßgebliche Weisung, die er einem Sicherheitsdirektor erteilt, 
dem Landeshauptmann mitzuteilen. 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat jede staatspolitisch wichtige oder für 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit im 
gesamten Land maßgebliche Weisung, die er einem Landespolizeidirektor erteilt, 
dem Landeshauptmann mitzuteilen. 

[Artikel 78c.] (2) Die Errichtung von Bundespolizeidirektionen und die 
Festsetzung ihres örtlichen Wirkungsbereiches erfolgen durch Verordnung der 
Bundesregierung. 

Artikel 78c. Inwieweit für das Gebiet einer Gemeinde die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, wird durch 
Bundesgesetz geregelt. 

[Artikel 78b.] (1) ... Für Wien ist die Bundespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsdirektion, der Polizeipräsident auch Sicherheitsdirektor. 

Für Wien ist die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster 
Instanz. 

Artikel 78d. (1) … Artikel 78d. (1) … 
(2) Im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeidirektion darf von 

einer anderen Gebietskörperschaft ein Wachkörper nicht errichtet werden. 
(2) Für das Gebiet einer Gemeinde, in der die Landespolizeidirektion 

zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, darf von einer anderen 
Gebietskörperschaft ein Wachkörper nicht errichtet werden. 

Artikel 102. (1) Im Bereich der Länder üben die Vollziehung des Bundes, 
soweit nicht eigene Bundesbehörden bestehen (unmittelbare Bundesverwaltung), 
der Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden aus (mittelbare 
Bundesverwaltung). Soweit in Angelegenheiten, die in mittelbarer 
Bundesverwaltung besorgt werden, Bundesbehörden, insbesondere 
Bundespolizeidirektionen, mit der Vollziehung betraut sind, unterstehen diese 
Bundesbehörden in den betreffenden Angelegenheiten dem Landeshauptmann 
und sind an dessen Weisungen (Art. 20 Abs. 1) gebunden; ob und inwieweit 
solche Bundesbehörden mit Akten der Vollziehung betraut werden, bestimmen 
die Bundesgesetze; sie dürfen, soweit es sich nicht um die Betrauung mit der 
Vollziehung von im Abs. 2 angeführten Angelegenheiten handelt, nur mit 
Zustimmung der beteiligten Länder kundgemacht werden. 

Artikel 102. (1) Im Bereich der Länder üben die Vollziehung des Bundes, 
soweit nicht eigene Bundesbehörden bestehen (unmittelbare Bundesverwaltung), 
der Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden aus (mittelbare 
Bundesverwaltung). Soweit in Angelegenheiten, die in mittelbarer 
Bundesverwaltung besorgt werden, Bundesbehörden mit der Vollziehung betraut 
sind, unterstehen diese Bundesbehörden in den betreffenden Angelegenheiten 
dem Landeshauptmann und sind an dessen Weisungen (Art. 20 Abs. 1) gebunden; 
ob und inwieweit solche Bundesbehörden mit Akten der Vollziehung betraut 
werden, bestimmen die Bundesgesetze; sie dürfen, soweit es sich nicht um die 
Betrauung mit der Vollziehung von im Abs. 2 angeführten Angelegenheiten 
handelt, nur mit Zustimmung der beteiligten Länder kundgemacht werden. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
Artikel 151. (1) bis (49)… Artikel 151. (1) bis (49)… 
 (50) Art. 15 Abs. 3 und 4, Art. 78a Abs. 1, Art. 78b, Art. 78c, Art. 78d 

Abs. 2 und Art. 102 Abs. 1 in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/201x treten mit 1. September 2012 in Kraft; gleichzeitig tritt die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung der Bundesregierung über die Errichtung von 
Bundespolizeidirektionen und die Festlegung ihres örtlichen Wirkungsbereiches 
(Bundespolizeidirektionen-Verordnung), BGBl. II Nr. 56/1999, außer Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 
Berufungen Berufungen 

§ 9. (1) (Verfassungsbestimmung) Über Berufungen gegen Entscheidungen 
nach diesem Bundesgesetz entscheiden, sofern nicht anderes bestimmt ist, 

§ 9. (1) (Verfassungsbestimmung) Über Berufungen gegen Entscheidungen 
nach diesem Bundesgesetz entscheiden, sofern nicht anderes bestimmt ist, 

 1. im Fall von EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten 
Drittstaatsangehörigen die unabhängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern und 

 1. im Fall von EWR-Bürgern, Schweizer Bürgern und begünstigten 
Drittstaatsangehörigen die unabhängigen Verwaltungssenate in den 
Ländern und 

 2. in allen anderen Fällen die Sicherheitsdirektionen in letzter Instanz.  2. in allen anderen Fällen die Landespolizeidirektionen in letzter Instanz. 
(1a) bis (7) ... (1a) bis (7) ... 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 
§ 126. (1) bis (9) ... § 126. (1) bis (9) ... 
 (10) (Verfassungsbestimmung) § 9 Abs. 1 in der Fassung des 

Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. xx/201x tritt mit 1. September 2012 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 
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